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Einladung  

zur Schulgemeindeversammlung 

 
Datum: Mittwoch, 3. Dezember 2025 

Zeit:  19:30 Uhr 

Ort:  Schulhaus Rotflue 2, Turnhalle 

 

Die folgenden Geschäfte werden behandelt:   

1. Budget 2026 der Primarschulgemeinde Dänikon-Hüttikon und Festsetzung des  

 Steuerfusses 

2. Abnahme Personalverordnung mit Inkraftsetzung per 1. Januar 2026 

3.  Abnahme Entschädigungsverordnung mit Inkraftsetzung per 1. Januar 2026 

4. Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes 

 
Die Akten und Anträge liegen in Anlehnung an § 18 des Gemeindegesetzes während den 
ordentlichen Öffnungszeiten der Schulverwaltung vier Wochen vor der Versammlung zur 
Einsicht auf. 
 
In Anwendung von § 19 des Gemeindegesetzes, ist der Beleuchtende Bericht zur Schulge-
meindeversammlung spätestens zwei Wochen vor der Versammlung unter www.schule-
rotflue.ch einsehbar. Stimmberechtigte, welche den Beleuchtenden Bericht an die Post-
adresse zugestellt wünschen, melden sich bei der Schulverwaltung. 
 
Anfragen von allgemeinem Interesse nach § 17 des Gemeindegesetzes sind der Schul-
pflege bis spätestens zehn Arbeitstage vor der Schulgemeindeversammlung schriftlich 
einzureichen. 
 
Die Stimmberechtigung richtet sich nach dem Gesetz über die politischen Rechte vom 
1. September 2003. 
 
Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen 
Rechte und Ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schrif-
tlich Rekurs beim Bezirksrat Dielsdorf, Geissackerstrasse 24, 8157 Dielsdorf, erhoben 
werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. 
 
Dänikon, 30. Oktober 2025 Die Schulpflege 
 


